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https://www.news.admin.ch/de/newnsb/zZBDmajyRvvbYVpmMVMTQ

Mit den Anpassungen des 

Umweltschutzgesetzes und der 

Lärmschutz-Verordnung soll die 

Siedlungsentwicklung nach innen 

gefördert und besser mit dem 

Lärmschutz koordiniert werden. 

Die neuen Regelungen präzisieren 

insbesondere die lärmrechtlichen 

Kriterien für Baubewilligungen und 

schaffen klare Rechtsgrundlagen für 

Bauzonen in lärmbelasteten 

Gebieten.

https://www.news.admin.ch/de/newnsb/zZBDmajyRvvbYVpmMVMTQ
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1 Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt 

von Personen dienen, dürfen nur ausgeschieden werden, wenn die Planungswerte 

eingehalten werden können.

2 In Bauzonen dürfen Änderungen von Nutzungsplänen, mit denen zusätzlicher 

Wohnraum geschaffen werden soll, nur beschlossen werden, wenn die 

Immissionsgrenzwerte eingehalten werden können.

3 In Abweichung der Absätze 1 und 2 können Bauzonen ausgeschieden oder 

Änderungen von Nutzungsplänen in Bauzonen beschlossen werden, wenn:

a. daran ein überwiegendes Interesse zur Siedlungsentwicklung nach innen 

besteht;

b. innerhalb der Bauzone oder in deren Nähe ein der Dichte und Nutzungsart der 

Zone entsprechender und für die betroffene Bevölkerung zugänglicher 

Freiraum vorhanden ist, welcher der Erholung dient; und

c. Massnahmen, insbesondere bei Strassenverkehrsanlagen sowie bei 

Gebäuden und deren Umfeld, festgelegt werden, die in akustischer Hinsicht 

zu einer angemessenen Wohnqualität beitragen.
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Krass, Leiser, Maag, 2025: Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten. Kompendium für die Planungs- und Beurteilungspraxis zum Umgang mit Artikel 24 USG

Art. 24 Abs. 1 Art. 24 Abs. 2

Einhaltung 

Planungs-

wert?

Einhaltung 

Immissions-

grenzwert?

Ausscheidung 

von Bauzonen

Änderung von 

Bauzonen

Massnahmen zur 

Einhaltung möglich?

Nein Nein

Nein

JaJa

JaJa
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Art. 24 Abs. 3, a)
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Siedlungentwicklung 

nach innen

Art. 24 Abs. 3, b) Art. 24 Abs. 3, c)

überwiegendes 

Interesse?

Freiraum
Kriterien:

- Nähe

- Dichte und Nutzungsart

- Zugänglichkeit

- Erholung

akustische 

Massnahmen
- Strassenverkehrsanlagen

- Gebäude

- Umfeld

Vorhanden?

keine 

Ausschei-

dung oder 

Änderung 

von 

Bauzonen

Massnahme zur 

Erfüllung der 

Kriterien möglich?

Umsetzung 

möglich?

Ausschei-

dung oder 

Änderung 

von 

Bauzonen

keine Ausscheidung 

oder Änderung von 

Bauzonen

keine Ausscheidung 

oder Änderung von 

Bauzonen

Ja

Ja

Ja
Ja

Nein

Nein

Nein

Nein



DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Zusätzlicher Wohnraum (Art. 24 Abs. 2 USG)

8

Beispiele für solche Änderungen sind:

• Umzonung einer Industrie- oder Arbeitszone in eine Wohn- und Arbeitszone

• Umzonung einer Wohnzone 2-geschossig in eine Wohnzone 3-geschossig

• Erhöhung der Ausnutzungsziffer

• Wenn durch die Festlegung einer Gestaltungsplanpflicht ein zusätzliches 

Geschoss oder eine höhere Ausnutzung im Vergleich zur Regelbauweise 

zulässig ist

Einhaltung der massgebenden Immissionsgrenzwerte muss 

nachgewiesen werden (Art. 24 Abs. 2 USG)!
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https://www.ag.ch/geoportal/apps/onlinekarten

https://www.ag.ch/geoportal/apps/onlinekarten
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Kantonaler Strassenlärmimmissionskataster
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Kantonaler Strassenlärmimmissionskataster
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Kantonaler Strassenlärmimmissionskataster
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Gesamtdämpfung festlegen:

Gesamtdämpfung = Emission aus Kataster – massgebender Grenzwert der LSV

Beispiel: Einhaltung der IGW (ES III)

Gesamtdämpfung Tag = 79.5 dB(A) – 65 dB(A) = 14.5 dB(A)

Gesamtdämpfung Nacht = 71.0 dB(A) – 55 dB(A) = 16.0 dB(A)

§ … Lärmschutz

1 Sämtliche Fenster von lärmempfindlichen Wohnräumen müssen gegenüber 

der Kantonsstrasse K… eine Gesamtdämpfung von 16.0 dB(A) aufweisen.

Nachweis, dass sinnvolle Überbauung möglich ist! 
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https://map.geo.admin.ch/

https://map.geo.admin.ch/
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Lärmbelastung 

1.5 m über Boden
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Lärmbelastung 

1.5 m über Boden

E-Mail-Anfrage an paul.burch@astra.admin.ch
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Themen:

Freiräume zur Erholung

Massnahmen zur Verbesserung der 

akustischen Wohnqualität

Es zeigt auf, wie Artikel 24 des 

Umweltschutzgesetzes zu verstehen ist 

und aus Sicht des Bundes angewendet 

werden soll. 
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Krass, Leiser, Maag, 2025: Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten. Kompendium für die Planungs- und Beurteilungspraxis zum Umgang mit Artikel 24 USG
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Krass, Leiser, Maag, 2025: Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten. Kompendium für die Planungs- und Beurteilungspraxis zum Umgang mit Artikel 24 USG

• Freiräume im Sinne von Art. 24 Abs. 3 USG müssen der Erholung dienen, 

öffentlich zugänglich sein und in einer Gehdistanz von 300 m bis maximal 

500 m liegen.

• Richtwert bezüglich Dichte: 8 m2 pro Einwohner bzw. 4 m2 pro Beschäftigten

• Drei gleichwertige Erholungstypen

− Spiel und Bewegung

− Entschleunigung und Rückzug

− Begegnung und Kommunikation

• Naturnahe Freiräume mit Wasser- und Grünelementen haben nachweislich einen 

höheren Erholungseffekt als nicht-grüne Freiräume

• Freiräume sollen als akustisch angenehm wahrgenommen werden 

(Schalldruckpegel, Sprachverständlichkeit, Grünanteil)
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klangraumarchitektur.ch

https://klangraumarchitektur.ch/
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Krass, Leiser, Maag, 2025: Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten. Kompendium für die Planungs- und Beurteilungspraxis zum Umgang mit Artikel 24 USG

A) Hilfsblatt zur Einschätzung der Erholungseignung von Freiräumen
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Krass, Leiser, Maag, 2025: Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten. Kompendium für die Planungs- und Beurteilungspraxis zum Umgang mit Artikel 24 USG

Wohnumgebung so gestalten, dass Bewohner:innen möglichst wenig von Lärm 

belästigt werden und von einer möglichst hohen Klangqualität profitieren 

(angenehme, vielfältige Geräusche).

Massnahmen an Verkehrsanlagen

Massnahmen an Gebäuden

Massnahmen im Wohnumfeld
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Krass, Leiser, Maag, 2025: Bauzonen in lärmbelasteten Gebieten. Kompendium für die Planungs- und Beurteilungspraxis zum Umgang mit Artikel 24 USG

B) Hilfsblatt zur Einschätzung der akustischen Wohnqualität

Massnahme
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Bestehen im konkreten Fall Möglichkeiten, um 

damit eine Verbesserung der akustischen 

Wohnqualität zu erzeugen?

Ist eine entsprechende Massnahme im 

Bestand bereits umgesetzt?

Ist eine entsprechende Massnahme geplant?
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Ausgangslage:

Die Revision wurde per 1. April 2026 in Kraft gesetzt. 

Da keine Übergangsbestimmungen bestehen, wurde sie – auch für laufende 

Verfahren – direkt ab diesem Datum anwendbar

Es stellte sich die Frage, wie bezüglich der laufenden Verfahren vorgegangen werden 

konnte

> Planungen, die abschliessend vorgeprüft wurden (und ggf. schon von der

   Gemeindeversammlung beschlossen wurden)

> Planungen, die von der Gemeindeversammlung beschlossen wurden und

   inzwischen dem Kanton zur Genehmigung eingereicht wurden
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Entscheid ARE: 

Wir stützen ab auf den Wortlaut der Bestimmung: 

"dürfen nur beschlossen werden, wenn…" 

> wurde die Planung vor dem 1. April 2026 von der Gemeindeversammlung

   beschlossen, wird die Bestimmung als erfüllt betrachtet

 - Das Ziel der Revision bestand gemäss Botschaft darin, Konflikte 

   bei der Baubewilligung zu vermeiden/vermindern. Entsprechend sollen die 

   IGW bereits im Rahmen der Planung berücksichtigt werden.

 - Die Prüfung der Einhaltung der IGW erfolgt weiterhin gestützt auf Art. 22 

            USG im Baubewilligungsverfahren

> für zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossene Planungen sind (ggf.) die 

   Nachweise nach Art. 24 Abs. 3 USG zu erbringen: 

 - überwiegendes Interesse an der Siedlungsentwicklung nach innen

 - innerhalb BZ oder in der Nähe adäquater und zugänglicher Freiraum

 - Massnahmen, die in akustischer Hinsicht zur Wohnqualität beitragen
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Wir befinden uns in einem "lernenden Prozess":

Die künftige Praxis entwickeln wir gemeinsam – mit Augenmass, Transparenz und 

gegenseitiger Unterstützung

Anforderungen aus Art. 24 Abs. 3 USG:

> Es besteht ein überwiegendes Interesse an der Siedlungsentwicklung nach innen

 → dürfte im Rahmen der Interessenabwägung erbracht werden können 

> Innerhalb der Bauzone oder in deren Nähe ist ein der Dichte und Nutzungsart der 

   Zone entsprechender und für die betroffene Bevölkerung zugänglicher Freiraum

   vorhanden, welcher der Erholung dient

 → Praxisbildung nötig! Die Herausforderung dürfte insb. bei den Fragen liegen

               "wo?", "wie gross?", "was muss er leisten?" und "wie wird er gesichert"?

> Massnahmen, die in akustischer Hinsicht zu einer angemessenen Wohnqualität 

   beitragen → dürfte gemäss "State of the Art" erbracht werden können
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Situation:

• Es bestehen noch keine Referenzfälle

• Die Praxis entsteht schrittweise

• Anforderungen werden präzisiert, sobald Erfahrungen vorliegen

Unser Beitrag:

• Augenmass bei der Anwendung 

• Transparenz über die Entscheidungsgrundlagen (sobald vorhanden)

• Kooperation und Unterstützung im Austausch mit Gemeinden und Planenden

Vorgehen und Ziel:

• Iterativer Prozess: Rückmeldungen → ggf. Anpassungen → Stabilisierung

• Praxistaugliche, einheitliche und rechtssichere Anwendung für den Aargau
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